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GEMEINDEAMT STEEGEN           Zugestellt durch Post.at 
      Politischer Bezirk Grieskirchen OÖ   AMTLICHE MITTEILUNG  
          4722 Peuerbach, Badergasse 5 
 Tel 07276/2301 Fax 23014 DVR 0603694 

Steegen, am 28. April 2014 
 
 

 

 
 

GEMEINDEBLATT 
 
 

� Europawahl am 25. Mai 2014 
� Sprechtag OÖ Patientenvertretung:13.Mai 2014 
� Zeckenschutzimpfung: 14. Mai 2014 
� Feuerlöscherüberprüfung: 17.Mai 2014 
� Motorradsegnung Kallham: 18. Mai 2014 
� Kleidersammlung: 30.+ 31. Mai 2014 
� Asiatischer Laubholzbockkäfer - Meldung 
� ASZ – Info zur Alttextiliensammlung  

� Änderung des Waffengesetzes – 
Registrierungspflicht bis 30.6.2014 

� Illegale Abfallsammlung durch Nichtberechtigte 
� Altenbetreuungsschule des Landes OÖ – Info 
� Sonderausstellung im Schloss Peuerbach 
� Herzlichen Glückwunsch ! 

Geburtstag, Goldene Hochzeit 
� Sterbefall - Aufrichtige Anteilnahme

 

EUROPAWAHL am 25. Mai 2014 
In den nächsten Tagen erhält jeder Wähler eine „Amtliche Wahlinformation - Europawahl 
2014“ durch die Post zugestellt. Mit dieser amtlichen Wahlinformation werden Sie über die 
Möglichkeit der Stimmabgabe informiert. Achtung – das ist kein Werbematerial! 
 

Wahltag ist Sonntag, 25. Mai 2014  
in der Zeit von 8:00 bis 14:00 Uhr.  
Wahllokal: Gemeindeamt Steegen, Badergasse 5, 4722 Peuerbach 
Wahllokal auch für Wahlkartenwähler. 
Das Wahllokal ist behindertengerecht. 
 

Bitte bringen Sie die Verständigungskarte „Amtliche Wahlinformation“ am Wahltag mit. 
 

Sollten Sie am Wahltag verhindert sein, haben Sie die Möglichkeit eine Wahlkarte  zu 
beantragen. Mit der amtlichen Wahlinformation  erhalten Sie gleichzeitig eine 
Anforderungskarte. Verfügen Sie über einen Internetzugang, können Sie die Antragstellung 
auch über den Link auf unserer Homepage oder www.wahlkartenantrag.at durchführen. 
Beachten Sie aber bitte, dass die späteste Antragsstellung bis zum 21. Mai 2014 erfolgen 
muss. Stellen Sie so früh wie möglich Ihren Antrag! Persönlich können Sie Anträge auf 
eine Wahlkartenausstellung bis Freitag, 23. Mai 2014, 12:00 Uhr im Gemeindeamt stellen. 

Falls Sie durch mangelnde Geh- und Transportfähigkeit oder Bettlägerigkeit das 
Wahllokal nicht aufsuchen können, so nützen Sie bitte die Briefwahl. Falls Sie jedoch eine 
besondere Wahlbehörde wünschen, wird Sie eine fliegende Wahlkommission besuchen. 
Voraussetzung ist jedoch auch, dass Sie über eine Wahlkarte verfügen – daher ist auch in 
diesem Fall eine Wahlkarte zu beantragen.  
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